
Gesetzblatt Teil I Nr. 18 — Ausgabetag: 13. Mai 1982 387

Teil M Abschnitt 22 „MAK-Bilanzierung“ Ziffern 1 und 2 
ergibt.

5.2. Zu Ziff. 5.2.3.1. (S. 132):
Der Abs. 2 wird wie folgt ergänzt:
Es ist nachzuweisen, daß die Materialkosten auf der 
Grundlage und in Übereinstimmung mit den vorgegebe
nen staatlichen Normativen, Bilanzanteilen sowie Limiten 
zur Senkung des Verbrauchs und den bestätigten Ver
brauchsnormen zur rationellen Verwendung der materiel
len Fonds ermittelt und entsprechend in die Kosten- und 
Finanzpläne gemäß Flanteil „Finanzen und Kosten“ 
übernommen wurden.

6. Festlegungen zum Planteil Arbeitsproduktivität und Ar
beitskräfte
Zu Ziff. 6.2.5. (S. 157):
Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt neu gefaßt:
(1) Ausgehend von der nominellen Arbeitszeit und der 
Senkung der beeinflußbaren Ausfallzeiten ist für Arbei
ter und Angestellte und das Produktionspersonal die tat
sächlich zu leistende Arbeitszeit zu planen. Der Erholungs
urlaub ist außerhalb der Ausfallzeiten als gesonderter 
Bestandteil der nominellen Arbeitszeit zu planen.
(2) Die Kombinate haben entsprechend den Festlegungen 
der Planungsordnung Abschnitt 23 „Planung der Arbeits
produktivität, des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens 
und des Arbeitseinkommens“ (Buchstabe B) die Planung 
der nominellen Arbeitszeit, der beeinflußbaren Ausfall
zeiten und der tatsächlich zu leistenden Arbeitszeit der 
Arbeiter und Angestellten sowie anderer Beschäftigten
gruppen zu regeln. Dabei sind die für die Begründung der 
Steigerung der Arbeitsproduktivität und der Warenpro
duktion nach Hauptfaktoren (Vordruck 614) und für die 
Planung des Zeitfonds der Produktionseinheiten (Zif
fern 1.4.1. und 1.4.2.) notwendigen Angaben zu gewähr
leisten sowie die Maßnahmen zur Arbeitszeit- und Pau
senregelung im Planteil 7 „Arbeits- und Lebensbedingun
gen“ (Ziff. 7.2.) zu beachten.

7. Festlegungen zum Planteil Finanzen und Kosten
7.1. Zu Ziff. 8.1.2. (S. 208):

Die Ziffer erhält folgende neue Fassung:
(1) Die Kombinate und Betriebe haben bei der Jahres
planung die Senkung der Selbstkosten und den Gewinn
zuwachs nach qualitativen Einflußfaktoren zu begründen 
und entsprechend der Nomenklatur des Musters 814 nach
zuweisen. Für die Ausarbeitung des Planentwurfs treffen 
die Kombinate Festlegungen über den Umfang der 
Nomenklatur des Musters 814.
(2) Bei der Begründung der Selbstkosten- und Gewinn- 
entwieklung ist der Zusammenhang mit der Planung des 
verantwortungsbereichsbezogenen ökonomischen Nutzens 
der Maßnahmen des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts2 3, der Kostenplanung (Ziff. 8.2.) und der Begrün
dung der geplanten Umschlagsbeschleunigung der Um
laufmittel (Ziff. 8.3.2.) zu gewährleisten.
(3) Den Kombinaten und Betrieben mit Industrieanlagen
bau wird die Anwendung des Musters 814 außerdem für 
den Nachweis der Selbstkostensenkung und des Gewinn
zuwachses aus dem Anlagenbau empfohlen.
(4) Methodische Festlegungen zum Muster 814:!: (siehe 
Seite 388)
(5) Die Zielstellungen für den Gewinnzuwachs im Plan
jahr durch Maßnahmen des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts sind in die Planung der Selbstkosten- und 
Gewinnentwicklung einzubeziehen. Sie sind im Prozeß 
der Planausarbeitung mit den staatlichen Anforderungen 
zur Erhöhung des Gewinns in Übereinstimmung zu brin
gen.

2 Anordnung vom 5. Februar 1982 über die Rahmenrichtlinie für die 
Ermittlung, Planung, Kontrolle und Abrechnung der Effektivität der 
Maßnahmen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts (GBl. I 
Nr. 8 S. 165).

3 Bei planmäßigen Bestandsänderungen an unfertigen Erzeugnissen 
und Fertigerzeugnissen ist ausgehend von den gemäß Vordruck 812 
bzw. 813 (Zeilen 4810 bis 4830) geplanten Kostenkomplexen eine Um
rechnung auf die Selbstkosten der realisierten Warenproduktion vor
zunehmen.

(6) Die Planung der Selbstkostensenkung und des Gewinn
zuwachses hat ausgehend von der realisierten Waren
produktion (im Bauwesen: Produktion des Bauwesens) 
auf der Grundlage des Plankostensatzes der Planproduk
tion und der Planung des ökonomischen Nutzens entspre
chend Planteil 3 „Wissenschaft und Technik“, Ziff. 3.3.1., 
zu erfolgen. Es ist zu gewährleisten, daß die Berechnung 
der Selbstkostensenkung bei der Planung und Abrech
nung entsprechend den Rechtsvorschriften übereinstim
mend durchgeführt wird.
(7) Die Betriebe haben je Kostenträger bzw. Kostenträger
gruppe die Einsparungen _aus Maßnahmen des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts und anderen Einfluß
faktoren zu begründen. Für den Nachweis der Senkung 
der technologischen Kosten des Betriebes sind über die 
erzeugnisbezogenen Einsparungen hinaus die Auswirkun
gen der Veränderung der Erzeugnisstruktur gemäß Abs. 4 
zu ermitteln. Der Nachweis der Auswirkungen von Ände
rungen der Struktur des Produktionssortiments auf Selbst
kosten und Gewinn (S. 212) entfällt.

7.2. Zu Ziff. 8.3.2. (S. 218):
Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt neu gefaßt:
(1) Die Kombinate haben mit der Vorgabe der staatlichen 
Plankennziffern Bestandsbegrenzungen für die Positionen 
des Umlaufmittelplanes an die Betriebe zu gewährleisten, 
daß die sich aus der geplanten Selbstkostensenkung er
gebende Umschlagsbeschleunigung der Umlaufmittel in
vollem Umfang planwirksam gemacht und darüber hin
aus eine durch Maßnahmen untersetzte absolute Senkung 
der Bevorratungszeit geplant und erreicht wird (hierzu 
empfohlene Nomenklatur des Musters 845).
(2) Kombinate des Industrieanlagenbaus und des Bau
wesens haben ausgehend von den Reproduktionsbedin
gungen der Betriebe spezifische Festlegungen für die Be
gründung der geplanten Umschlagsbeschleunigung zu 
treffen.

7.3. Zum Muster 845:
Die methodischen Hinweise zum Muster 845 (S. 219) wer
den wie folgt neu gefaßt:
Methodische Hinweise zum Muster 845:
Angaben Hinweise
des Musters
Z. 2300, Sp. 15 Begrenzungen für Bestände an Ma

terial, unvollendeten Erzeugnissen 
und Fertigerzeugnissen lt. staat
lichen Plankennziffern 

Z. 4100 Aus- Es ist einzusetzen in Sp. 3: die Sen-
wirkungen der kung der Materialkosten (ÖP 0172) 
Selbstkosten- Spalten 7 und 11: die Selbstkosten
senkung Senkung gemäß Muster 814, Z. 4200.

Für beide Spalten können die Ge- 
samtselbstkosten - zugrunde gelegt 
werden.
Sp. 6: das Produkt aus Muster 845, 
Z. 4100, Sp. 4 und Z. 4000, Sp. 5 
Sp. 10: das Produkt aus Muster 845, 
Z. 4100, Sp. 8 und Z. 4000, Sp. 9 
Sp. 14: das Produkt aus Muster 845, 
Z. 4100, Sp. 12 und Z. 4000, Sp. 13 

Z. 4100 Sp. 6: Bei geringfügigem Gemein
kostenanteil kann den Berechnungen 
auch nur das Grundmaterial zu
grunde gelegt werden. Dann ist die 
verbleibende Differenz in Z. 5100 mit 
auszuweisen.

Das Muster 845 (S. 245) wird wie folgt geändert:
Z. 2300 Planbestand lt. staatlichen Plankennziffern 

Bestandsbegrenzungen 
Z. 3100 entfällt
Z. 4100 Auswirkungen der‘Selbstkostensenkung

(Z. 4000 - 2000)
Z. 6000 Relative Bestandssenkung lt. PE auf PB 1

(Z. 4100 + 5100)
Das Zahlenbeispiel entfällt.


